Fachspezifische Beschreibung der Anforderungsbereiche 
	Anforderungsbereich I 
	Anforderungsbereich II 
	Anforderungsbereich III 

	Der Anforderungsbereich I umfasst die Zusammenfassung von Texten, die Beschreibung von Materialien und die Wiedergabe von Sachverhalten unter Anwendung bekannter bzw. eingeübter Methoden und Arbeitstechniken. 
	Der Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Erklären, Bearbeiten und Ordnen bekannter Inhalte und das Anwenden gelernter Inhalte und Methoden auf neue Sachverhalte. 
	Der Anforderungsbereich III umfasst die selbstständige systematische Reflexion und das Entwickeln von Problemlösungen, um zu eigenständigen Deutungen, Wertungen, Begründungen, Urteilen und Handlungsoptionen sowie zu kreativen Gestaltungs- und Ausdrucksformen zu gelangen. 



	Geforderte Reproduktionsleistungen sind insbesondere: 

• Wiedergabe von fachspezifischem Grundwissen (z.B. Daten, Fakten, Modelle, Definitionen, Begriffe) oder Wiedergabe von Textinhalten 

• Zusammenfassen von Textinhalten 

• Beschreiben von Bildern oder von anderen Materialien 

• Darstellen von fachspezifischen Positionen 


	Geforderte Reorganisations- und Transferleistungen sind insbesondere: 

• Einordnen von fachspezifischem Grundwissen in neue Zusammenhänge 

• Herausarbeiten von fachspezifischen Positionen 

• Belegen von Behauptungen durch Textstellen, Bibelstellen oder bekannte Sachverhalte 

• Vergleichen von Positionen und Aussagen unterschiedlicher Materialien 

• Analysieren von biblischen und anderen Texten oder von Bildern unter fachspezifischen Aspekten 

• Anwenden fachspezifischer Methoden auf neue Zusammenhänge oder Probleme 


	Geforderte Leistungen der Problemlösung und der eigenen Urteilsbildung sind insbesondere: 

• Entwickeln einer eigen-ständigen Deutung von biblischen oder literarischen Texten, Bildern oder anderen Materialien unter einer fachspezifischen Fragestellung 

• Erörtern von fachspezifischen Positionen, Thesen und Problemen mit dem Ziel einer begründeten und überzeugenden Stellungnahme 

• Entwickeln von Lösungsansätzen oder Lösungen bzgl. einer fachspezifischen Fragestellung 

• Entwerfen von kreativen Gestaltungs- und Ausdrucksformen als besondere Form der Präsentation von Lösungen bzw. Lösungsansätzen 

• Reflektieren der eigenen Urteilsbildung unter Beachtung biblischer, theologischer und ethischer Kategorien 


aus:
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